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1. Kirchenleitung: Die Kirchenleitung trägt die oberste Verantwortung für die 
Finanzen der Landeskirche. Sie stellt den Haushalt auf und genehmigt ihn.
 
2. Kreissynoden: Auf der Ebene der Kirchenkreise ist die Kreissynode für die 
Finanzen des Kirchenkreises zuständig. Sie verabschiedet den Haushalt des 
Kirchenkreises.
 
3. Gemeinden: In den einzelnen Kirchengemeinden liegt die Finanzverantwortung 
bei den Presbyterien (Gemeindeleitungen). Sie sind für die Erstellung und 
Überwachung des Haushalts der jeweiligen Gemeinde verantwortlich.
 





Finanzausgleichsgesetz

Wie werden die 
Kirchensteuereinnahmen verteilt?

https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/6018
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Wirtschaftsverordnung 
(WiVo)

Finanzwesenverordnung 
(FiVo)

https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/51918#s00000129


Haushaltswesen
„Planung - 

Zukunftsgerichtet“

Rechnungswesen
„Ist-Darstellung - 

Vergangenheitsgerichtet“

Grundlagen für die Haushalts- und
 Wirtschaftsführung

Zielvorgaben
 berücksichtigen 

Feststellung
 und Deckung des Ressourcenbedarfs 

Aufgabenerfüllung

Bereitstellung von 
Informationen

Aufstellung Jahresabschluss und 
Planvergleich

Nachweis der Mittelverwendung 

Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr und 
Belege

Informationen für betriebliche 
Kostenrechnung (Controlling)

Finanzwesen 2 FiVo

https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/51918#s00000129


vgl. NKF Competence Centrum 2023

6 Wochen vor der 
letzten KSV Sitzung 

des Jahres

Ziel 31.12.
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